
Beitragsordnung 
gültig für das Schuljahr 2025/26

Einmaliges Verwaltungsentgelt bei Anmeldung (nicht VABO) 

Alle Schülerinnen und Schüler 80 

Monatliche Elternbeiträge für das Berufliche Gymnasium (BG SGGS / BG WGW) 

Schulgeld 135 € 

Das Kurpfalz Sonder- und Profilleistungen* 6 

*optional

Monatliche Elternbeiträge entfallen für:

• das Berufskolleg Sozialpädagogik (1 BKSP / 2 BKSP)

• die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz (BFSA 1 / BFSA 2)

• das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO)

Geschwisterermäßigung und Schulgeldermäßigung 

Anträge erhalten Sie in unserem Sekretariat oder zum Download auf unserer Homepage. Für 

Ermäßigungen im Talentförderprogramm wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung. 

Die Sozialverträglichkeit der Schule liegt uns sehr am Herzen. Wir unterstützen Familien, die den 

monatlichen Beitrag an Schulgeld nur teilweise aufbringen können. Dies wird aus Eigenmitteln der 

Schule finanziert. 

Wenn Sie uns darin unterstützen möchten, können Sie gerne einen Betrag Ihrer Wahl auf das Konto 
mit der IBAN: DE78 6005 0101 0405 1968 49 (BIC: SOLADEST600 - BW Bank) spenden. Sie 
erhalten hierfür selbstverständlich eine Spendenbescheinigung. Dadurch unterstützen Sie die 
Schule bei der Finanzierung von Beitragsermäßigungen. 

Zahlungsweise 

Für die Elternbeiträge erfolgt keine gesonderte Rechnungsstellung. Wir bitten um die Erteilung eines 

Lastschriftmandats. Ein entsprechendes Formular erhalten Sie in unserem Sekretariat bei der 

Anmeldung. 

Die Elternbeiträge werden grundsätzlich bis zum 1. eines jeden Monats von dem angegebenen 

Konto eingezogen. 

Bitte beachten Sie, dass der Zahlungszeitraum unabhängig von der Lage der Ferien und der 
Abiturprüfung für die Elternbeiträge für Gymnasium und Ganztageszug immer am 1. August beginnt 
und am 31. Juli des darauffolgenden Jahres endet. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem 
Schulvertrag. 
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Allgemeine Hinweise zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Nach der Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA  Single Euro Payments 

Area) verwenden auch wir für die Einzüge der Elternbeiträge das europaweit einheitliche SEPA-

Lastschriftverfahren. Sie haben uns bei der Anmeldung Ihres Kindes ein SEPA- Lastschriftmandat 

erteilt, auf dessen Grundlage wir die Gebühreneinzüge vornehmen. 

Um Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, stellen wir für die Elternbeiträge keine 

Rechnungen. Der Einzug der Beiträge erfolgt bei monatlichem Einzug bis zum 1. eines Monats. 

Ferienbedingt kann die Abbuchung auch später erfolgen. 

Die Höhe der Beiträge und damit die Höhe der Einzüge entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen 

Beitragsordnung. Sie erhalten diese im Sekretariat oder auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie, 

dass bei einer Aufnahme zum Schuljahresanfang die Elternbeiträge trotz der Sommerferien bereits 

ab August fällig sind. 

Das Lastschriftmandat wird durch die Mandatsreferenz und unsere Gläubigeridentifikationsnummer 

DE49ZZZ00002235616 gekennzeichnet und bei allen Lastschrifteinzügen angegeben. 

Die Mandatsreferenz wird für jeden Schüler individuell vergeben und Ihnen in der 

Aufnahmebestätigung oder in einem Informationsschreiben zum Schuljahresende mitgeteilt. Haben 

Sie mehrere Kinder auf unserer Schule, so wird für jedes Kind eine eigene Mandatsreferenz auf dem 

Kontoauszug angegeben und eine separate Lastschrift durchgeführt. 

Falls die Beiträge nicht von Ihrem eigenen Konto abgebucht werden, möchten wir Sie bitten, diese 

Information an den Kontoinhaber weiterzuleiten. 

Sofern Sie Fragen zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren haben, kontaktieren Sie uns gerne 

unter der E-Mail-Adresse: i.fischer@daskurpfalz.de
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